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Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) ab dem 01.01.2019 mit der 
Unterhaltung und Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Verbesserung) der in 
Anlage 1 aufgeführten oberirdischen Stadtbahn-Haltestellen – mit Ausnahme von Investitionsmaß-
nahmen, die zu aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen führen – nach den Vorgaben der Stadt 
zu betrauen bzw. diese in die beabsichtigte Direktvergabe aufzunehmen und die Zuständigkeitsvertei-
lung nach § 5 des Stadtbahnvertrages vom 03./09.09.1991 entsprechend zu ändern. Das Eigentum 
an den Aufbauten bzw. an den Grundstücken der oberirdischen Haltestellen verbleibt bei der Stadt 
Köln. Soweit die KVB Eigentümerin des Grundstücks ist, verbleiben die Aufbauten, sofern nicht be-
reits anders geregelt, weiterhin im Eigentum der Stadt Köln. 
 
Bis zum Ablauf der Betrauungsregelung im Jahr 2019 beauftragt der Rat die Verwaltung mit der Auf-
nahme der sich aus der Übertragung der Aufgabe ergebenden wirtschaftlichen Konsequenzen in die 
Betrauungsregelung vom 15.12.2005/24.06.2008. Ab Januar 2020 wird die Aufgabe Bestandteil der 
beabsichtigten Direktvergabe.  
 
Die KVB hat sich bei der Erledigung dieser übertragenen Aufgaben an die Maßgaben und Standards, 
die in Anlage 0 definiert sind, verbindlich zu halten. Die Anlage 0 ist expliziter Teil des Beschlussge-
genstands. 
 
 
Alternative: 
 
Die Unterhaltung und Instandhaltung der im städtischen Eigentum stehenden oberirdischen 
Haltestellen und der darauf befindlichen baulichen Anlagen obliegt wie bisher der Verwaltung. 
Die dafür notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen werden entsprechend aufgestockt. 
 

Verkehrsausschuss 11.09.2018 

Finanzausschuss 24.09.2018 

Rat 27.09.2018 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 Nein 

 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  500.000 € 

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen ergeben sich aus der ggf. sinkenden Gewinnausschüttung 

durch die Stadtwerke Köln GmbH (SWK). 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer  

 
 

Begründung 

Nach § 5 Abs. 1 lit. a) des Stadtbahnvertrages vom 03./09.09.1991 ist die Stadt Köln für die Unterhal-
tung der in ihrem Eigentum befindlichen oberirdischen Haltestellen zuständig. 

Bisher sind die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) für die Reinigung (inkl. Graffitibeseitigung), den Win-
terdienst und die zusätzliche Beleuchtung der oberirdischen Haltestellen, zuständig. Zur Vermeidung 
von Schnittstellen sollen die Unterhaltung und Instandhaltung künftig aus einer Hand durch die KVB 
erfolgen. Durch die Nutzung von Synergieeffekten sollen die Arbeiten insgesamt effizienter und das 
Erscheinungsbild der Haltestellen und damit der Stadt verbessert werden.  
 
Die der KVB zu übertragenden Leistungen stellen grundsätzlich Leistungspflichten der Stadt Köln dar, 
da die Stadt Köln weiterhin Eigentümerin der baulichen Anlagen bleibt. 

In einer ersten Stufe wird die KVB demnach mit der Unterhaltung und Instandhaltung der im Eigentum 
der Stadt Köln befindlichen oberirdischen Stadtbahn-Haltestellen betraut. Dabei geht es nicht um das 
Eigentum an den Grundstücken, sondern um das Eigentum an den baulichen Anlagen der Stadt Köln. 
Dies bedeutet, dass sich die Unterhaltung und Instandhaltung auch auf jene Haltestellen erstreckt, bei 
denen die KVB Eigentümerin des Grundstücks ist, die Unterhaltungskosten im Hinblick auf das Eigen-
tum an den baulichen Anlagen bisher lt. Stadtbahnvertrag aber von der Stadt Köln getragen werden.  

Von diesem Beschluss nicht erfasst sind die auf den ersten Blick ebenfalls als oberirdische Haltestel-
len erkennbaren Haltestellen auf unabhängigem Bahnkörper, wie z.B. die Haltestelle Wiener Platz, 
Zoo/Flora und die Hochbahnstrecke. Diese Haltestellen unterliegen nicht dem Stadtbahnvertrag, son-
dern dem U-Bahnvertrag vom 17.09./24.10.1973. Die Betrauung der KVB mit der Unterhaltung und 
Instandhaltung dieser Haltestellen auf unabhängigem Bahnkörper soll wegen der Schnittstellen zu 
den U-Bahn-Haltestellen zu einem späteren Zeitpunkt geprüft werden. 
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Der Rat hat die Verwaltung mit Beschluss vom 08.04.2014 auf Antrag der FDP-Fraktion (Vorlagen-
nummer: AN 0549/2014) beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) zu 
prüfen, ob und inwieweit die Kölner U-Bahnhöfe inklusive der Zwischenebenen in die allgemeine und 
umfassende Zuständigkeit der KVB übergehen können. Die Angelegenheit wurde zur weiteren Bera-
tung in den Verkehrsausschuss verwiesen. Sie soll dort beraten werden, wenn das Ergebnis des 
Prüfauftrags vorliegt.  

Zwischen den Vertretern der Verwaltung und der KVB wurde vereinbart, dass die KVB in einer ersten 
Stufe zunächst mit der Unterhaltung und Instandhaltung aller oberirdischen Haltestellen betraut wird. 
Von dieser Betrauung nicht erfasst sind alle Maßnahmen, die Investitionscharakter besitzen und zu 
aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen führen. Dies bleibt vollständig originäre Aufgabe der 
Stadt. 

Eine Bewertung des Erfolgs dieser Maßnahme soll nach zwei Jahren anhand folgender Kriterien er-
folgen:  

 Inwieweit hat sich der Zustand der oberirdischen Haltestellen hinsichtlich des baulichen Zustan-
des und des Gesamterscheinungsbildes verbessert? 

 Wurden die jährlich veranschlagten Haushaltsmittel für die Instandhaltung der oberirdischen Hal-
testellen vollständig und zielgerichtet verwendet? 

Die Verwaltung geht für die laufende Unterhaltung und Instandhaltung der oberirdischen Haltestellen 
von einem Budget von 500.000 € jährlich aus. Die sachgerechte Verwendung des der KVB zur Verfü-
gung gestellten Budgets ist von der KVB durch einen Maßnahmenkatalog und ein Auftragsverzeichnis 
gegenüber der Stadt jährlich nachzuweisen. 

Zur Feststellung der zu beseitigenden Schäden und deren Umfang wurden gemeinsame Begehungen 
von Mitarbeitern der KVB und der Stadt Köln an allen oberirdischen Haltestellen durchgeführt. Nach 
Begehung aller Haltestellen wurden die Schäden in einer Tabelle zusammengefasst und an insge-
samt 42 Haltestellen exemplarisch monetär bewertet. Der Mittelwert der festgestellten Schäden an 
den ausgewählten monetär bewerteten Haltestellen beträgt 21.618,33 €. Eine Hochrechnung der in 
der Anlage 1 genannten oberirdischen Haltestellen ergibt einen fiktiven Wert von rd. 2.830.000 €.  

Zur einheitlichen Wahrnehmung der Unterhaltung und Instandhaltung der oberirdischen Haltestellen 
wurden von der Stadt die o.a. Standards festgelegt, die von der KVB zwingend einzuhalten sind.  

Es gilt, den Nutzerinnen und Nutzern ein funktionierendes und verkehrssicheres Bauwerk (Werterhalt) 
zur Verfügung zu stellen. Gestalterische Aspekte sind zu berücksichtigen, wenn der finanzielle Spiel-
raum dies zulässt.  

Einmal im Jahr werden künftig über den festgestellten Status Quo hinaus im jeweiligen Frühjahr ge-
meinsame Begehungen und Abstimmungen zur Feststellung der aktuellen Schäden sowie zur Festle-
gung der erforderlichen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen erfolgen. Anschließend wird 
die KVB die größeren planbaren Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen ab 25.000 € im Hin-
blick auf eine mögliche Überschreitung des Budgets im Rahmen jahresbezogener Programme mit der 
Stadt Köln abstimmen, da ggf. mittel- und langfristige Überlegungen der Stadt zur Umgestaltung der 
Anlagen betroffen sind. Ferner soll ein regelmäßiger Abgleich der Unterhaltungsstandards erfolgen. 

Die KVB legt den Entwurf des Jahresprogramms für das folgende Jahr sowie die fortgeschriebene 
Liste für die größeren planbaren Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, welche aus Kosten-
gründen oder aufgrund des Investitionscharakters keinen Eingang in das Jahresprogramm gefunden 
haben, bis spätestens 30.09. des laufenden Jahres vor. 

Durch die Aufgabenübertragung wird die von der KVB im Rahmen der Direktvergabe zugesagte 
Obergrenze für den Unternehmensverlust in Höhe von 90.000.000 € überschritten. Die dauerhafte 
Belastung des jährlichen Ergebnisses der KVB in Höhe von 500.000 € kann zu einer Verringerung der 
zwischen Stadt Köln und SWK vereinbarten Ausschüttung führen.  

Bis zum Ablauf der Betrauungsregelung im Jahr 2019 beauftragt der Rat die Verwaltung mit der Auf-
nahme der sich aus dem Beschluss ergebenden wirtschaftlichen Konsequenzen in die Betrauungsre-
gelung vom 15.12.2005/24.06.2008. Die Anpassung der Finanzierungsbausteine und der entspre-
chenden Parameter erfolgt mit dem Monat der Übernahme der neuen Aufgabe. Für die Zeit nach 
Auslaufen der Betrauungsregelung bereitet die Verwaltung eine Direktvergabe an die KVB vor. Mit 
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Beschluss des Rates über die Aufgabenübertragung wird die Aufgabe Bestandteil des neuen, im 
Rahmen der Direktvergabe zu beauftragenden Leistungsangebotes. 

Einsparungen im städtischen Haushalt ab 2019 ff. ergeben sich nicht. Für die Unterhaltung und In-
standhaltung der oberirdischen Haltestellen wurden bereits im Haushaltsplan 2018 im Teilergebnis-
plan 1202, Brücken, Tunnel, Stadtbahn, einschließlich Finanzplanung 2019 bis 2021 aufgrund der 
bereits seit längerem angestrebten Betrauung der KVB keine Mittel veranschlagt. 

 

Anlagen 

Anlage 0 Verbindliche Maßgaben und Standards 
Anlage 1 Tabelle der oberirdischen Haltestellen 
Anlage 2 Inhalte der Bestandsdokumentation 
Anlage 3 Ermittlung des Instandhaltungsbedarfs an oberirdischen Haltestellen anhand von drei Bei-
spielen 
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